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66/424. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundsechzigsten Tagung30 

 Auf ihrer 113. Plenarsitzung am 8. Juni 2012 wählte die Generalversammlung gemäß 
Artikel 21 der Charta der Vereinten Nationen, Regel 30 der Geschäftsordnung der Ver-
sammlung und Ziffer 1 der Anlage zu Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 Herrn 
Vuk JEREMIĆ (Serbien) zum Präsidenten der Generalversammlung auf ihrer siebenund-
sechzigsten Tagung. 

 
 

66/425. Wahl der Vizepräsidenten der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundsechzigsten Tagung30 

A 

 Auf ihrer 114. Plenarsitzung am 8. Juni 2012 wählte die Generalversammlung gemäß 




